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Der Anomale im neuen Jugendstrafrecht
Von Dr. med. H. Kiinzler, Direktor der Heil- und Pflegeanstalt in Herisau

Vortrag, gehalten an der Jahresversammlung der
vom 22.2.1947

(Fortsetzung und Schluss)

Ich wire nun eigentlich am Ende meiner Ausfithrun-
gen angelangt. Doch habe ich den unbefriedigenden Ein-
druck, als ob ich etwas zu theoretisch gewesen sei. Die
Behandlung einer juristischen Materie wie der heutigen
ist eben eine etwas trockene Sache. Gestatten Sie mir
deshalb, dass ich das heutige Gericht zum Schluss
noch etwas zu wiirzen versuche, indem ich Ihnen zur
Veranschaulichung des Gesagten zwei praktische Bei-
spiele anfithre. Es handelt sich zwar nicht um selbst-
erlebte Fille. Ich selbst bin ja quasi nur im Nebenamt
Jugendpsychiater und meine persénlichen Erfahrungen
mit dem neuen Jugendstrafrecht sind noch nicht sehr
zahlreiche und langdauernde. So habe ich unter meinen
eigenen Fillen keine sehr instruktiven Beispiele gefun-
den, die sich schon geniigend lange iiberblicken lassen.
Die beiden jetzt angefiihrten Fille sind der Schweize-
rischen Zeitschrift fiir Kinderpsychiatrie entnommen,
die sich sehr eingehend mit dem Problem des Jugend-
strafrechtes auseinandersetzt und Ihnen warm emp-
fohlen werden kann.

Beim 1. Fall handelt es sich um einen phantasiebegabten
Jungen, dessen Eltern, der Vater ein jihzorniger Deutscher,
die Mutter eine energiegeladene Westschweizerin, sich schei-
den Jassen und erbittert um die Kinder kidmpfen, so dass
der Knabe hin- und hergerissen wird. In der Schule gilt er
lals Liigner, die Mutter nennt ihn Faulenzer und Driicke-
berger. Mit 141 Jahren, mit erwachender Pubertit, beginnt
er dubigse Geschifte zu treiben, unterschligt der Mutter Geld,
treibt sich auf der Strasse herum und verschwindet einmal
fiir 5 Tage, bis ihn die Polizei findet. Ein erstes psychiatrisches
Gutachten stellt fest, dass er gute Einsicht zeigt und dass aus-
ser dem Milieuschaden keine eigentliche Abnormitit vorliegt.
Als Therapie wird zielsichere Erziehung in einer Familie vor-
geschlagen. Daraufhin mit 15 Jahren ins Welschland zu Bauern
Plaziert, brennt er schon nach zwei Wochen durch, nach
einem Monat wieder, wobei er einen Einbruch begeht. Man
plaziert ihn zu einem zweiten Bauern, wo es besser geht, so
dass man ihn mit 16 Jahren in eine Schlosserlehre gibt. Zu-
erst lasst er sich gut an, doch entwickelt er sich zu einem
»Strick”, kauft sich Waffen, bricht verschiedentlich ein und
Verlisst den Arbeitsplatz, wenn der Meister nicht zugegen
ist. Der Meister nennt ihn unverbesserlich und will ihn nicht
mehr. Daraufhin brennt er ins Ausland durch und will sich
als Matrose anwerben lassen, wird aber heimgeschafft. Das
Zweite psychiatrische Gutachten, das im Alter von 17 Jahren
erstellt wird, warnt trotz aller Bedenken, die der Fall ein-
flssst, immer noch vor einer Anstaltsversorgung, es wird noch
enmal ein Versuch mit einer Lehrstelle empfohlen. Und siehe
da, von nun an, d.h. mit Beendigung der ersten Phase der
Pubertit benimmt er sich musterhaft. Bis zu seiner Voll-

appenzellischen Konferenz fiir Anomalenbildung
in St. Gallen

jahrigkeit ist er fleissig und willig, so dass die Beistandschaft
aufgelost wird. In dieser Folge brachte er es zum Werk-
meister, heiratete die Tochter seines Vorgesetzten, bewihrte
sich im Ausland und in der Schweiz. Hitte man nicht in sehr
elastischer Weise von einer Anstaltsversorgung abgesehen, so
hitte er sich leicht vertrotzen und ginzlich ins asoziale Ge-
leise abrutschen kénnen. :

Ein zweiter schwieriger Fall ist folgender:

Der Vater des Midchens ist ein Einbrecher und seit 15 Jah-
ren einfach verschwunden, das Midchen wichst bei der Mut-
ter auf, die in dritter Ehe lebt, gilt als liebenswiirdig, aber
liignerisch. Brennt mit 15 Jahren zweimal durch, liest Kri-
minalromane und besucht Dancings, begeht auch kleine Dieb-
stihle. Bald beginnt sie das Leben einer Hochstaplerin, Phan-
tasie-Liignerin (Pseudologin), steigt nach einem frechen Dieb-
stahl als vornehmer Englinder verkleidet per Taxi in einem gros-
sen Hotel ab, am Tage darauf als junger Tirke in einem andern
Hotel, flieht dann nach einigen Hoteldiebstihlen iiber die Grenze
als vornehme Dame verkleidet, wird schliesslich nach weitern
Diebstihlen in Stuttgart, wo sie 3 Monate absitzen muss, gefasst,
Im gleichen Jahr gebiert sie Zwillinge, die aber am Tage der
Geburt sterben. In die Schweiz zuriickgeschafft, erhilt sie zwei
Monate Haft bedingt, arbeitet nun kiirzere Zeit gut, beginnt aber
dann im Alter von 161, Jahren mit Studenten zu leben und
stiehlt und erliigt sich wieder in recht hemmungsloser Weise
Geld, muss deshalb die bedingte Strafe absitzen. Behauptet imn
Gefingnis Stimmen zu horen, kommt deshalb schliesslich in die
Nervenheilanstalt Waldau-Bern, wo man keine Geistesstrung,
aber einen moralischen Defekt bei erziehungsgeschidigter, neu-
rotischer, hochstaplerischer Psychopathin feststellt. Der Arzt ver-
langt m seinem Gutachten, dass sie nicht mehr bestraft werde,
flass man sle zur Lehre in eine Familie plaziere und poli-
klinisch iiberwache. Das Gericht geht darauf ein, sie legt alle
Hochstapeleien, Betriigereien und Haltlosigkeiten ab, macht eine
gute Lehre, heiratet und kommt génzlich zur Ruhe.

Diese beiden gliicklich verlaufenen Fille, die oft so-
zusagen hoffnungslos aussahen, mégen uns nun zum
Schluss fiir unsere schwierige Aufgabe Mut machen.
Wir wissen wohl, dass die Praxis nicht immer hoff-
nungsvoll aussieht und dass einem Enttiuschungen in
der schwierigen Aufgabe, anomale kriminelle Jugend-
liche zu betreuen, nicht erspart bleiben. Trotzdem gilt
es, nicht nachzulassen in unsern Bemiihungen. Eines
der wirksamsten Mittel in diesem Kampfe ist sicher die
moglichst intensive und harmonische Zusammenarbeit
der Jugendrichter einerseits, die ja nun iiber ein sehr
gutes Instrument, das neue Jugendstrafrecht, verfiigen,
und der dazu berufenen, speziell ausgebildeten Erzieher
und Aerzte andererseits. Ich wiirde mich freuen, mit die-
sen Ausfithrungen einen kleinen Beitrag zur verbesserten
Zusammenarbeit auf diesem Gebiete in unserm Kanton
geleistet zu haben.
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(Schluss)

Vom Sinn des Rhythmikunterrichts
VORTRAG

gehalten am I. Forbildungskurs fiir die Vorsteher- und Lehrerschaft
der bernischen Erziehungsheime, am 4. und 11. September 1946

Von E. Miiller, Vorsteher, Weissenheim Bern

(Fortsetzung)

Hiezu ist wohl zu bemerken, dass der Mensch, inso-
fern er auf die Gestaltung des Lebens und des Zeit-
geistes einen bestimmenden Einfluss hat, ein selbstindig
urteilendes und handelndes Subjekt und kein Werkzeug
ist. Dem Werkzeug geht die Eigenschaft, iiber sein Tun
und Lassen bestimmen zu koénnen, ab. Das Wesen eines
Werkzeuges und das Streben nach innerer Freiheit,
Werkzeug und innere Freiheit sind unvereinbar. Woran
es liege, dass, obwohl der Mensch und nicht die Tech-
nik fiir das Leben bestimmend sei, heute doch eben der
Mensch von der Technik sich leiten ladsst, dariiber ver-
nehmen wir nichts, obwohl das Referat doch eine
Verteidigung der Geisteswissenschaft sein wollte.

,Prof. B. stellt dar, dass unsere Wissenschaft Spezial-
wissenschaft ist und die Dinge nebeneinander stellt und
der Zusammenstrom fehlt. Die jungen Leute empfinden
das noch stirker als wir und sind skeptisch gegeniiber
der Wissenschaft.”

Auch diese Feststellungen, so zutreffend sie an sich
sind, miissen uns skeptisch machen, weil sie ebenfalls
den Zusammenstrom zu einer hier notwendigen tieferen
Erkenntnis vermissen lassen: Wir vernehmen nimlich
nichts von den Ursachen, die dazu gefiihrt haben, dass
unsere Wissenschaft dermassen Spezial- und Spezialisten-
wissenschaft geworden ist und die zu diesem unorgani-
schen toten Nebeneinander gefiihrt haben. Der Hinweis,
dass eine grundsitzliche Neuorientierung fillig wire,
fehlt.

So ist zwar ein gewisses Unbehagen auch in den Krei-
sen der Wissenschaft feststellbar, und es zeigen sich Im-
pulse, die dahinwirken, unsere Geisteshaltung auf einen
neuen Boden zu stellen, aber vorliufig fehlt noch allge-
mein die Erkenntnis dafiir, was zu geschehen hitte,
damit das Neue sich anbahnen konnte, und einstwei-
len wirkt der Geist, der die Menschheit
in die Katastrophe hineingefiithrt hat,
verheerend weiter. Hiefiir noch ein Beispiel:

Da hat ein Eugeniker ein dickes Buch geschrieben
iiber: Die Verhiitung erbkranken Nachwuchses. Der
Autor befasst sich sehr eingehend mit den chirurgischen
Méglichkeiten der Unfruchtbarmachung bei erblich Be-
lasteten. Beim Lesen des Titels kénnte man erwarten,
dass auch iiber die Enstehung von vererbbaren Schi-
den, wie z. B. des Erbschwachsinns, Wesentliches gesagt
wiirde. Da dieses nicht der Fall ist, habe ich den Autor
gefragt, warum er diese Seite des Problems nicht auch
eingehend erortert habe. Er gab zur Antwort, dariiber
wisse man eben noch sehr wenig. Auf meine weitére
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Frage, warum sich eigentlich die Forschung im allge-
meinen dieser wichtigsten Seite des Problems nicht in
erster Linie zuwende, hob er bedauernd die Schultern
und blieb eine genauere Antwort schuldig. ,,Was geht
mich das an!” hat es wohl heissen sollen.

Woran liegt es nun aber, dass man sich um die Ent-
stehung der Erbschiden so wenig bekiimmert und sich
so einseitig einer sehr fragwiirdigen Art der Behandlung
von Symptomen zuwendet, ohne gleichzeitig alles dran-
zusetzen, das Uebel an der Wurzel erfassen zu konnen?

Wir wollen selbstverstindlich nicht bestreiten, dass
durch das Mittel der Sterilisation die Ausbreitung von
Erbkrankheiten bis zu einem gewissen Grade verhindert
werden kann. Aber das wollen wir doch feststellen, dass
die chirurgische Behandlung nicht nur keine Losung des
Problems, sondern eine ganz bedenkliche Verdunkelung
desselben bedeutet. Man tut so — und das ist das
Verheerende dieser sogenannt wissenschaftlichen Hal-
tung, — als ob menschliche Erbfragen wie
beim Tier auf der Ebene des Psychischen
gelost werden konnten. Man weicht der gei-
stigen Seite dieser Frage aus. Treten wir im Ernste auf
das Problem ein, so stellt sich sofort die Frage nach
der Lebensfiilhrung der Vorfahren erblich Belasteter.
Das ist aber eine sehr unmoderne Frage — die Lebens-
fithrung ist eine Sache des Geistes, und darum kann
sie kein Gegenstand naturwissenschaftlicher Forschung
sein. Wenn Naturwissenschaft auf die Fra-
ge ernsthaft eingehen wiirde, so miisste
sie die Tatsache anerkennen, dass das
Geistige iis Physische hineinwirkt — und
nicht nur umgekehrt Sie miisste anerkennen,
dass die sprichwortliche Feststellung, eine bestimmte
Haltung eines Menschen sei ihm in Fleisch und Blut
iibergegangen, einen ganz realen Grund hat und zu
Recht besteht.

Diese Tatsachen in das moderne Bewusstsein aufzu-
nehmen, ist unser Zeitalter noch lange nicht bereit. Den
Hauptwiderstand leisten selbstverstindlich diejenigein,
die etwas auf sich selber halten, die sich gewdhnt sind,
in streng naturwissenschaftlicher, sachlicher Weise zu
denken. Von hier aus ist es zu verstehen, dass das Buch
iiber die Verhiitung erbkranken Nachwuchses diese Ver-
hiitung so ganz ohne den Geist zu bewerkstelligen sucht.

Ich mo6chte nicht etwa in den Verdacht kommen, ein
Verichter der Naturwissenschaft zu sein. Ihre
Entstehung im ausgehenden Mittelalter
war eine ebensolche Naturnotwendig-
keit, wie es heute eine Naturnotwendig-



keit geworden ist, dass sie in ihre
Schranken zuriickgewiesen wird dadurch,
dass der Geist wieder in sein Recht ein-
gesetzt und gepflegt wird.

So, wie im Mittelalter eine Useberschitzung des
menschlichen Geistes der fortschreitenden Erkenntnis
im Wege stand, das Eindringen der Erkenntnis ins sinn-
lich Wahrnehmbare mit Acht und Bann zu verhin-
dern trachtete und fiir unser heutiges Denken ganz un-
begreifliche, unsinnige Friichte trieb, genau gleichen Un-
sinn, nur in der entgegengesetzten Richtung, in der Miss-
achtung des Geistes, aber in seiner Auswirkung vie]
Schlimmer, treibt das heutige Evangelium der
Naturwissenschaft. Es verhindert das
Fortschreiten der Erkenntnis auf dem
Gebiete des Geistes.

Wir haben allen Grund, den Kopf zu schiitteln iiber
gewisse Geistesiusserungen des Mittelalters, aber kom-
mende Zeiten werden weit mehr Ursache haben, iiber die
Geistlosigkeit unseres Zeitalters sich zu entsetzen.

Es ist sehr instruktiv, gewisse extreme Erscheinun-
gen des Mittelalters in einen Vergleich zu setzen zu be-
stimmten geistigen ,,Spitzenleistungen’ unserer Zeit.

Ich erinnere Sie an die damals nicht so seltenen Tier-
prozesse. Eines der schonsten Stiicke dieser Art scheint
gerade der Berner Engerlingsprozess vom Jahre 1487
gewesen zu sein.

Diese Tierprozesse waren so wenig Komodien als
etwa die Hexenprozesse. Wir haben — nur mit umge-
kehrten Vorzeichen — genau die heutige Situation vor
uns.

Damals sah man einseitig und deshalb verzerrt nur
den Geist und dehnte in dieser ehrlichen Ueberzeugung
das menschliche Verantwortungsvermogen auch auf das
Tierreich aus.

Heute bestreitet man mit wissenschaftlicher Begriin-
dung die Willensfreiheit des Menschen, indem man ihn
dem gleichen Kausalititszwang wunterordnet wie das
Tier. Das fithrt dann wiederum auf der Ebene der Ge-
richtsbarkeit von aussen gesehen zu einer ganz licher-
lichen, genauer besehen aber, zu einer sehr tragischen
Situation.

Ich habe der Erdéffnung einer Vorlesung iiber Ge-
richtspsychologie beigewohnt und folgende Erdrterung
mitangehort:

Streng wissenschaftlich unterstehe der Mensch den
Gesetzen der Kausalitit wie die iibrigen Geschopfe der
Natur. Die Annahme eines freien Willens widerspreche
der wissenschaftlichen Erkenntnis. Fiir das praktische

n aber miisse der Mensch doch fiir sein Handeln
Verantwortlich gemacht werden, und deshalb sei es not-
wendig, die Fiktion des freien Willens aufrechtzuer-
halten.

Wenn ein Vertreter der Wissenschaft in unserer Zeit
So daherredet, so steht dieser Unsinn dem mittelalter-
lichen, Engerlinge vor Gericht zu laden, in keiner Weise
nach. — Aber ein gewaltiger Unterschied besteht in
der Auswirkung dieser beiden menschlichen Haltungen.
_Wenn das Mittelalter darauf hintendierte, die phy-
Sische Wirklichkeit zu ignorieren, so erwuchsen daraus
fiir die Menschheit keine so furchtbaren Schiden, wie
WIir sie heute sehen als Folge der Missachtung des
menschlichen Geistes, als Auswirkung der alle Lebens-
gebiete durchdringenden naturwissenschaftlichen Auf-
assung des menschlichen Wesens.

_Es diinkt einen, die heutige Menschheitskatastrophe,
die sich doch offensichtlich darin besonders zum Aus-
druck bringt, dass der menschliche Geist an die Physik
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und an die Technik versklavt ist, sollte den Blick auf
diese zentrale Frage nach der Gliederung, nach ‘dem
inneren Aufbau des menschlichen Wesens, lenken.

Wir sind aber noch jmmer nicht so
weit, zu sehen, dass die Unjiformierung
des menschlichen Denkens, die Vermas-
sung und die untertierischen Reaktionen,
wie wir sie miterlebt haben, die durchaus
logische und unabwendbare Folge davon
sind, dass der Mensch infolge der natur-
wissenschaftlichen Missachtung des Gei-
stes auf die Stufe des Tieres, z.T. sogar
auf diejenige eines technischen Objek-
tes, erniedrigt worden ist. '

An ihren Friichten sollt ihr sie erkennen — auch
die naturwissenschaftliche Geisteshaltung! Sie hat Gros-
ses vollbracht im Bereiche der physischen Wirklichkeit,
weil ihre Arbeitsmethoden und ihre Anschauungsweise
dieser physischen Wirklichkeit angemessen sind. Sie hat
furchtbare Verheerungen ins menschliche Geistesleben
hineingetragen, weil sie glaubte, dieses Geistesleben sei
ein Anhédngsel des Physischen und als solches den glei-
chen Gesetzen unterstellt wie dieses und darum auch
vom gleichen Gesichtspunkt aus zu erforschen und zu
behandeln.

So lange uns diese Tatsache nicht zu einer klaren
Erkenntnis geworden ist, werden wir nicht in der Lage
sein, etwas Wesentliches zur Gesundung der Verhalt-
nisse beizutragen. Wir spiiren zwar sehr deutlich: ,,Es
sott Oppis go”, aber ohne diese klare Einsicht in die
Ursachen der Menschheitskatastrophe kennen wir weder
den neuen Ausgangspunkt, noch ein bestimmtes Ziel und
werden deshalb bald hierin, bald dorthin streben. Unser
Wirken bleibt dem Zufall und vor allem dem herrschen-
den Zeitgeist iiberlassen.

Ich habe versucht zu zeigen, wie die Probleme der
Erziehung und der Schule nicht isoliert betrachtet, son-
dern in ihrem Zusammenhang mit dem gesamten Geistes-
leben gesehen und behandelt werden miissen, ferner:
wie die Ueberwindung der Menschheits-
krise ihren Ausgang nehmen miisse in
einer noch zu gewinnenden, neuen An-
schauung vom Wesen des menschlichen
Geistes.

Was ich unter dieser neuen Anschauung verstehe und
auf welchem Wieg sie erworben werden kann, méchte ich
nun skizzieren, um nachher in der praktischen Vorfiih-
rung zu zeigen, in welcher Weise sich die gewonnenen
Erkenntnisse im Unterrichte auswirken.

Wenden wir uns also der Frage zu:

‘Auf welche Weise gewinnen wir eine den tatsich-
lichen Verhiltnissen besser entsprechende Anschauung
vom menschlichen Wesen?

Eine Moglichkeit, hier zu neuen Erkenntnissen zu
kommen, besteht darin, verschiedene Bewusstseinszu-
stinde zu beobachten und sie miteinander zu ver-
gleichen, um auf diese Weise die Unterschiede und das
Wiesen des Ueberganges genauer zu erfassen. — Stel-
len wir uns zu diesem Zwecke einen schlafeaden Men-
schen vor und stellen als auffallendstes Merkmal fest:
das Bewusstsein fehlt. Ferner gehort zum Bild des Schla-
fenden, dass seinem Korper die aufrechte Haltung fehlt.
Wenn ein Mensch infolge von Uebermiidung oder wegen
zu langem Entbehren des Schlafes im Gehen oder ste-
hend vom Schlafe iibermannt wird, so konnen wir sehen,
dass ihn mit dem Bewusstsein auch die Kraft verlasst,
die seinen Korper im Wachzustand aufrecht hilt.

Wecken wir einen unter normalen Bedingungen Ein-



geschlafenen, indem wir ihn aus der Nihe heftig beim
Namen rufen, so sagen wir, wenn wir die eintretende
Reaktion genau bezeichnen wollen: ,Er isch zédme-
gfahre”. Das ist eine sehr merkwiirdige Ausdrucksweise,
denn zum Zusammenfahren braucht es doch zwei und
unsere Augen sehen mnur einen. Wir haben aber das Ge-
schaute durchaus richtig bezeichnet, denn wir haben der
Wiedervereinigung des Menschen mit seiner Bewusst-
seinskraft beigewohnt. Durch unser heftiges Rufen ha-
ben wir verhindert, dass dies in harmonischer Wiise ge-
schehen konnte. Wir haben die Wirkung einer sehr ra-
schen Vereinigung, eines Zusammenpralles des zuriick-
kehrenden Geistes mit dem Korper gesehen. Diese Vor-
ginge konnen wir in analoger Weise beobachten, wenn
ein Mensch in Ohnmacht verfillt, und wenn er aus einer
solchen aufwacht. Auch hier kénnen wir die Tatsache
der Trennung von Korper und Geist und ihre Wieder-
vereinigung durch eigene Anschauung erkennen. Aus
dieser Erkenntnis geht die andere, fiir alle padagogi-
sche Arbeit eminent wichtige hervor, dass der mensch-

Ein neues Schulgeselz

Vor dem Ziircher Kantonsrat liegt ein neues Gesetz
itber die Volksschule zur Beratung. Bereits vor Beginn
der Besprechungen in der Gesamtbehérde hat eine leb-
hafte Meinungsiusserung in gewissen Volkskreisen ein-
gesetzt; sie zeigt, welche Bedeutung diesem Entwurfe
beigemessen wird. Es wird auch Vorsteher und Lehr-
krifte an Anstalten und Spezialklassen fiir Geistes-
schwache interessieren, wie dieser Entwurf die Schu-
lung und Betreuung der Geistesschwachen zu ordnen
versucht; wir wollen deshalb die Artikel des Gesetzes,
die daritber bestimmen, herausheben und etwas niher
beleuchten:

§21 Schiiler, die dem Unterricht in den

Normalklassen wegen koérperlicher
oder geistiger Gebrechen nicht zu
folgen vermoégen, sollen, wenn nicht
Anstaltserziehung eintreten muss,
in Spezialklassen wunterrichtet
werden.

Dazu bemerkt der Regierungsrat in seiner Weisung:
»opezialklassen sind in § 21 vorgesehen fiir Schiiler,
die dem Unterricht in den normalen Klassen ,wegen
korperlicher oder geistiger Gebrechen’ nicht zu folgen
vermogen. Es ist hier deutlich zu unterscheiden zwischen
Kindern, die geistig normal, korperlich aber mit einem
Gebrechen (z.B. Schwerhorigkeit, Sehschwiche, Kriip-
pelhaftigkeit )behaftet sind, und geistig gebrechlichen,
schwachbegabten Schiilern. Dass fiir die ersten aus-
driicklich Spezialklassen vorgesehen sind, bedeutet die
Ausfiillung einer bisherigen Liicke. Praktisch hat diese
Bestimmung nur fiir die Stadte Ziirich und Winterthur
Bedeutung, denen der Erziehungsrat Lehrstellen fiir
korperlich gebrechliche Schiiler in Wiirdigung der tat-
sidchlichen Verhiltnisse schon bisher bewilligt hat. Die
vermehrte Errichtung von Spezialklassen fiir Schwach-
begabte. die bis jetzt zur Hauptsache nur in den Stid-
ten und grossen Ortschaften zu finden waren, entspricht
einem von Schulpflegen, Lehrern und Fiirsorgern immer
wieder betonten Bediirfnis. Es bedarf freilich oft vieler
Arbeit seitens der Schulpflegen und der Lehrerschaft,
bis sich die Eltern von der Notwendigkeit der Einwei-
sung eines Kindes in die Spezialklasse iiberzeugen las-
sen. Aber im Interesse des Kindes wie der Schule lohnt
sich die Miihe; § 21 des neuen Gesetzes soll den Schul-
pflegen Handhabe bieten, die Versetzung nétigenfalls
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liche Geist auch ausserhalb der Korperlichkeit existiert
und dass fiir die menschliche Existenz wahrend eines be-
deutenden Teiles des Lebens — im Schlafe namlich —
das Heraustreten des Geistes aus der Korperlichkeit eine
Notwendigkeit ist.

Das Wissen um die Existenz des Gei-
stes ausserhalb der Korperlichkeit ist
von besonderer Bedeutung fiir das Ver-
stindnis der frihkindlichen Entwick-
lung. Schauen wir den Siaugling an, so konnen wir
sehen, dass sein Bewusstseinszustand anfinglich dem-
jenigen des Schlafes zu vergleichen ist, denn auch wenn
er wach daliegt, so erwacht er nicht zum Bewusstsein.
Spiter kommt das Stadium, das dem Triumen vergli-
chen werden kann, und erst wenn das Kind von sich
selber in der ersten Person spricht, also Ich sagt, ist es
zum eigentlichen Bewusstsein gekommen. In welchem
Verhiltnis steht nun der Geist des Kindes wihrend die-
ser Entwicklungszeit zum Korper?

Fortsetzung folgt.

fiir den Kanton Ziirich

gegen den Willen einsichtsloser Eltern anzuordnen.
Selbstverstindlich werden bisher nur die grosseren Ge-
meinden in der Lage sein, eigene Spezlalklassen zu er-
richten. Dagegen ist die Bildung gemeinsamer Spezial-
klasse nfiir mehrere Gemeinden méglich; die Erfah-
rungen mit bestehenden Sammelspezialklassen in Land-
bezirken ermutigen zum Ausbau der Institution. Es wird
Sache der Erziehungsdirektion sein, in Verbindung mit
den Bezirks- und Gemeindeschulbehorden die Schaffung
solcher Abteilungen zu fordern.” (Siehe nachfolgenden

§ 19).

§ 19. Die Gemeinden errichten Sonder-
klassen nach Bedarf. Die Erzie-
hungsdirektion foérdert die Bil-
dung von Sammelklassen.

Der Begriff ,,Sonderklassen” zihlt nach der Weisung
des Regierungsrates Spezial- und Abschlussklassen zu-
sammen.

§ 8. Geistig und koérperlich gebrech-

liche, sowie schwererziehbare und
verwahrloste Kinder, die dem Schul-
unterricht micht folgen oder ihn
wesentlich behindern, sind auf Grund
eines amtsidrztlichen Zeugnisses
nach Anhérung der Eltern durchdie
Schulpflege von der Schule auszu-
schliessen. Das Bezirksjugendse-
kretariat, in Ziirich das stidtische
Jugendamt, sorgt dafiir, nétigen-
falls in Verbindung mit den zustin-
digen Vormundschaftsbehorden, dass
diese Kinder eine geeignete Ausbil-
dung und Erziehung erhalten.
Die Schulgemeinde leistet an diese
Fiirsorgekosten einen Beitrag in der
Hohe der durchschnittlichen Aus-
gaben fiir einen Schiiler der in Be-
tracht kommenden Klasse.

Schon das Gesetz von 1899 sah die Einweisung sol-
cher Kinder in geeignete Bildungsanstalten vor, hat
aber nicht bestimmt, welche Behorde zum Ausschluss
von der Volksschule und zur Anordnung der notwendi-
gen Ersatzerzxehung, z.B. der Einweisung in Anstalten
zustindig sein sollte. Diese Unsicherheit will der Ent-
wurf beseitigen, indem er ausdriicklich die Zustindig-



keit festlegt. Wiahrend bisher die Pflicht der Schulge-
meinden, nétigenfalls an die Kosten der Versorgung
von Kindern schulpflichtigen Altens Beitrige zu leisten,
nur indirekt aus einer Bestimmung des Schulleistungs-
gesetzes abgeleitet wenden konnte, statuiert der Entwurf
diese Pflicht in § 8 ausdriicklich ausnahmslos fiir alle
Fille, wobei der schon nach bisherigem Rechte ge-
gebene Anspruch der Gemeinde auf staatliche Beitrags-
leistung vorbehalten bleibt.

Auch an die Kosten der Spezialausbildung von sitt-

lich (Gefihrdeten, verwahrlosten und sonstwie gefihr-

deten Schiiler leistet die Schulgemeinde, wenn Versor-
gung notig ist, einen Beitrag, der mindestens ihren
durchschnittlichen Ausgaben fiir Schiiler der betreffen-
den Schulstufe entspricht. Auch andere Massnahmen
sind im gleichen Rahmen zu unterstiitzen (§ 53).

§ 50, al.5: Ein Schiiler darf nicht ldnger
als zwei Jahre in der gleichen Klas-
se bleiben.

§124: Den Lehrern an Sonderklassen wird
eine Besoldungszulage ausgerich-
tet, die von Staat und Gemeinde im
Verhidltnis ihrer Leistungen an das
Grundgehalt getragen wird.

Laut Weisung rechnet der Regierungsrat mit einer
jéhrlichen Zulage von 500 Fr. Nach geltendem Gesetz
werden den Lehrern an Sonderklassen Zulagen nur aus-
gerichtet, ,,wo die besonderen Verhiltnisse es rechtfer-
tigen”. Mit Recht findet der Regierungsrat: Die Schwere
der Aufgabe und die wiinschenswerte zusitzliche heil-
piddagogische Ausbildung rechtfertigen eine Zulage in
jedem Fall.

§ 6. Die Schulpflicht dauert 9 Jahre, fiir
Schiiler der Abschlussklasse wund
der Spezialklasse fir geistig Ge-
brechliche 8 Jahre.

Der Regierungsrat begriindet diesen Vorschlag wie
folgt: ,,Der Gewinn, den diese Schiiler aus einer Schu-
lung iiber das 8. Schuljahr hinaus fiir ihr Fortkommen
davontragen, diirfte derart bescheiden sein, dass sich
der Aufwand kaum lohnt. Mit Vorteil iibernimmt an

Stelle der Schule das praktische Leben in besonders ge-
eigneter Form die weitere Erziehung dieser fiir den
Unterricht wenig tauglichen Kinder.”

Ob der Gesetzgeber mit dem letzten Satz an das
Ziircher Werkjahr gedacht hat? Wenn ja, dann erwichst
aber auch fiir den Staat die Pflicht, diese Einrichtung
auch finanziell zu fordern. Bis heute wurde das Werk-
jahr ausschliesslich von der Stadt Ziirich unterhalten,
es erhielt u. W. keine Beitrige vom Kanton.

Und zum Schluss fiigen wir noch den § 119 bei, der
unsere Anstaltsvorsteher besonders interessieren wird:

§ 119: Nichtstaatliche Schulen und Er-
ziehungsanstalten fir Minderjih-
rige konnen mit Staatsbeitrigen
unterstiitzt werden, wenn an ihrem
Bestande ein erhebliches o6ffent-
liches Interesse besteht. Vorbehal-
ten bleibt § 4 (Staat und Gemeinden errichten
und unterstiitzen keine konfessionellen Schulen).

pDieser § verstirkt die gesetzliche Grundlage der

Unterstiitzung kommunaler und privater Institutionen

fiir Kinder und Jugendliche, deren kostspielige Sonder-

betreuung aus dem Erziehungswesen als Gapzem nicht
wegzudenken, ohne Hilfe des Staates aber nicht mehr

moglich ist. Es handelt sich sowohl um Kinder im

schulpflichtigen Alter, die nicht an der Volksschule

unterrichtet werden konnen, als um Jugendliche im

nachschulpflichtigen Alter, die aus kérperlichen oder

intellektuellen, vorwiegend aber aus erzieherischen

Griinden besonderer Obhut und Fiihrung bediirfen. Die

grosse padagogische und soziale Bedeutung dieser Be-

strebungen ist in jiingster Zeit durch namhafte Er-
hohung der staatlichen Subvention anerkannt worden.”
Dies einige Streiflichter auf das neue Gesetz vom

Standpunkt des Erziehers an Geistesschwachen. Wir
hielten uns nicht an die Reihenfolge der Paragraphen,
was uns wichtig schien, stellten wir voran. Bereits wird
auch die Verordnung zu dem Gesetze geschaffen, aber
bevor der Kantonsrat seine Arbeit beendet und das Volk
dazu schliesslich ja gesagt, scheint es zwecklos, dar-
iiber jetzt schon zu irichten. Ernst Graf.

Verein fiir schweizerisches Anstaliswesen

Auf den 2. und 3. Juni 1947 lud der Verein fiir
schweizerisches Anstaltswesen zur 103. Tagung ein.
Bei herrlichstem Wetter fiihrte ein Extraschiff die
zahlreichen Mitglieder von Ziirich aus an den er-
sten Tagungsort Uetikon. In der Wicker-
lingstiftung begriisste der Prisident E. Miiller, Vor-
steher, Landheim Erlenhof, Reinach, die Versammlung.
In seinen Erdffnungsworten wies er auf die verschie-
denen Anstaltsprobleme hin, vor allem auf die finan-
ziellen Schwierigkeiten, mit denen die Heime zu kimp-
fen haben. Die private Hilfe geht zuriick, weil man all-
gemein glaubt, dass die Hilfe fiir die Anstalten Sache
des Staates sei. Der Staat aber ist eben auch ander-
Weitig gar sehr belastet. Natiirlich hat der Staat allen

rund, die privaten Anstalten nach grosster Moglich-
eit finanziell zu unterstiitzen, wiirden ihm doch bei
Ciner Verstaatlichung derselben bedeutend grossere fi-
hanzielle Sorgen erwachsen.

Dr. h. c¢. O. Baumgartner, Neuhof, referierte iiber
»Die Entwicklung des schweizerischen Anstaltswesens
Und die zukiinftigen Aufgaben der Anstaltsverbiinde”.
Die Aufgabe der Anstalt liegt im Dienen, Helfen und

fagen jener Kinder, die nicht in Familien unterge-
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bracht werden konnen. Das Leben und die Existenz-
fahigkeit solcher Heime rufen aber immer wieder Pro-
bleme wach. Das Anstaltsproblem ist aber in erster
Linie ein finanzielles Problem, denn es konnen weder
die Kostgelder den wirklichen Ausgaben des Heimes
entsprechend festgesetzt werden, noch kann vom Staat
die Uebernahme der Defizite angefordert werden. In
den weiteren Ausfiithrungen ging der Referent auf die
Aufgaben des V.S.A. ein. Der V.S.A. bemiiht sich um die
Losung der das Anstaltswesen beriihrenden Fragen. Er
steht in Zusammenarbeit mit Pro Infirmis und der Lan-
deskonferenz fiir soziale Arbeit.

Die Fortsetzung der Tagung war nach Wesen ver-
legt. In frohlicher Stimmung fiithrte der Abendzug die
Teilnehmer an das Gestade des Walensees. Im Hotel
Rossli wurden nach gemeinsamem Nachtessen recht
gemiitliche Stunden verlebt. Musikverein und Gesang-
verein von Wesen boten zu Ehren der 160 Giste Lieder-
und Musikvortrége.

Am 3. Juni morgens fand die Hauptversammlung
statt. Prisident E. Miiller gab neue Richtlinien zur
Diskussion bekannt, um die Stellungnahme der Mit-
glieder zu denselben kennen zu lernen. In diesen neuen



Richtlinien war vor allem darauf hingewiesen, dass der
V.S.A. eine Dachorganisation sein soll, die vermehrte
Aufgaben fiir das Anstaltswesen zu 16sen suche. Ein-
gehend besprochen wurde die Griindung von Kantonal-
verbinden und die ihnen zukommenden Aufgaben. Jah-
resbericht und Jahresrechnung gaben Zeugnis von der
erfreulichen Entwicklung des V.S.A. Der Verband zihlt
heute 250 Einzelmitglieder und 116 Kollektivmitglieder.
Zur Sprache kamen ferner Fragen iiber Fachblatt und
Stellenvermittlung. Der Vorstand wurde nach anerken-
nenden Worten fiir die von ihm geleistete, grosse Ar-
beit in globo wieder fiir die neue Amtsdauer gewihlt.

Beim Mittagessen in Wadenswil waren als Giste an-
wesend: Herr Regierungsrat Heusser, Herr Kantonsrats-
priasident P. Wieser sowie der Gemeindeprisident von
Wadenswil.

Um 14.30 Uhr fiihrte ein Extraschiff die Teilnehmer
nach der Insel Ufenau, auf der Herr Hermann Hiltbrun-
ner, Schriftsteller, Uerikon, iiber ,Natur und Mensch
am obern Ziirichsee” sprach.

Herrliches Wetter hatte wahrend beider Tage mitge-
holfen, die Tagung am Ziirichsee zu einem schonen
Erlebnis zu gestalten. H.B.

Erziehungsheim Hohenrain

Erziehungsdepartement des Kantons Luzern und Di-
rektion des kantonalen Erziehungsheims Hohenrain
luden auf den 12. Juli zur Jahrhundertfeier nach Hohen-
rain ein. Im Festgewande und mit flatternden Fahnen
empfing das unvergleichlich schon gelegene Heim die
zahlreichen Giste. Die erste Stunde war fiir Schul-
besuche in den verschiedenen Klassen fiir Schwerhorige,
fiir Taubstumme und fiir schwachbegabte Taubstumme
reserviert. In einem besondern Raume waren die vie-
len Handarbeiten der Knaben und Midchen ausgestellt,
die von unermiidlichem Fleiss und erfreulichem Ko6n-
nen Zeugnis ablegten. Im Turnsaal sammelten sich so-
dann die Géaste zum festlichen Mahl. Erziehungsdirek-
tor Stinderat Dr. E g 1i begriisste die Festgemeinde und
warf einen kurzen Riickblick auf das Werden und Wach-
sen des Heimes und dankte allen denen, die sich in
irgend einer Weise fiir die Institution eingesetzt oder
darin gewirkt haben; ganz besondere Anerkennung
sprach er dem Mutterhaus Kloster Ingenbohl aus, wel-
ches seit 1879 Lehrschwestern nach Hohenrain schickt.
Direktor Dr. Burger, der jetzige Leiter, fand eben-
falls warme Worte des Dankes fiir alle, die sich um
Hohenrain ein Verdienst erworben haben; ganz be-
sonders dankte er der Regierung des Kantons Luzern

fiir die stete, starke Hilfe, die sie dem Heim zu allen
Zeiten zukommen liess. Alt Schulinspektor Scherer,
der Geschaftsfithrer des Schweizerischen Verbandes fiir
Taubstummenhilfe, brachte den Dank der Schwester-
anstalten und Taubstummenverbinde und iiberreichte
Dir. Dr. Burger im Namen des schweizerischen Ver-
bandes eine Jubilaumsgabe. Nachdem die Kinder in sehr
gut durchgefiithrtem gemimtem Spiel die biblische Ge-r
schichte von Josef in Aegypten dargestellt hatten, folgte
das prichtige, von Fritz Hunziker verfasste und von
eigenen Kraften des Heims dargestellte Festspiel, das
in vier farbenprichtigen Bildern die Geschichte von
Hohenrain vor Augen fiithrte, von der Griindung der
Burg durch die Johanniter, zur Griindung der Anstalt,
das Werden und Wachsen derselben bis zur heutigen
Zeit. Es war ein sonniger, iiberaus reicher Tag. Jedem
Besucher wurde die reich illustrierte Festschrift ,,100
Jahre Taubstummenanstalt Hohenrain 1847 — 1947 in
die Hand gelegt.

Wir mochten unsern Bericht nicht schliessen, ohne
der Leitung des Heimes im Namen aller Giste nochmals
herzlich zu danken fiir all das Gebotene. Ein frohes
»Qlitck auf” fiir die ndchsten hundert Jahre! H.P.

Erziehungsheim Sunneschyn Steffisburg

Erziehen ist immer ein Werden, ein Anderswerden;
darum dist ihm nichts so hinderlich wie eingefahrene
Geleise. Es ist darum auch gar kein schlechtes Zeir
chen, wenn der Heimleiter Thoni-Arn immer wie-
der etwas zu wiinschen hat in seinen Berichten. Mit
Ausnahme der ganz schwachen Schiiler besuchen alle
Kinder bis zum 17. Altersjahr den Unterricht. Das Be-
streben des Vorstehers geht dahin, die letzten Schul-
jahre fiir die Kinder zu einer beruflichen Anlehre zu
gestalten. Durch die z. T. ausgefiihrten, z. T. erst ger

planten baulichen Verbesserungen wird die notwendige
Aufteilung der Kinder in kleine Gruppen mehr und
mehr verwirklicht werden konnen. Im Berichtsjahr
wurde die Oelheizung eingerichtet. Die Abgeordneten-
versammlung hat die Aeufnung eines Baufonds im Be-
trage von Fr. 250000.— zum Ausbau des Heims be-
schlossen. Das Patronat, durch Frl. Hiusermann
geleitet, fithrt sich mit einem sympathischen Tatigkeits-
bericht ein. Es beriihrt angenehm, dass der Quistor
energisch fiir den Gedanken einsteht, dass Erziehung
keine billige Angelegenheit ist. H.P.

Erziehungsanstalt Masans

E. Conzetti schreibt: ,Erstmals seit vielen Jahren
konnten wir nicht alle Anmeldungen beriicksichtigen.”
Das Heim ist also vollbesetzt. Der Wunsch nach ven-
mehrter Betreuung der Ehemaligen harrt noch immer.
auf Erfiilllung. Wenn auch eine Anzahl Kur< und Spital-
aufenthalte notig wurden, so war der Gesundheitszuw
stand der Insassen im allgemeinen doch gut. Die Reche
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nung zeigt im Berichtsjahr eine Vermégensabnahme von
etwas iiber Fr. 1200.—. Es konnten Fr. 41000 aus
dem Gadientfonds fiir den Betrieb entnommen werden;
aber einer solchen Belastung wire derselbe auf die
Dauer nicht gewachsen. Die Anstalt verfiigt iiber eine
ganze Reihe von Fonds, deren kleinster Fonds vorlau-
fig noch der Werkstittenfonds ist mit einem Bestand
von Fr. 450.—. H.P.



	Schweizerische Hilfsgesellschaft für Geistesschwache

